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 Veröffentlicht am 25.03.1986

Norm

AngG §23 Abs3 III

Rechtssatz

Im Fall der Weiterbeschäftigung eines Dienstnehmers in einem anderen ausländischen Konzernunternehmen in einem

Land, das Abfertigungsansprüche, wie sie sich im österreichischen Arbeitsrecht entwickelten, in dieser Form nicht

kennt, muß sich - soll die Regelung des § 23 Abs 3 AngG herangezogen werden, der neue Dienstgeber verp:ichten, den

Abfertigungsanspruch unbeschadet der abweichenden Rechtslage im Ausland im Falle einer späteren Au:ösung des

Dienstverhältnisses zu erfüllen oder gleichartige Leistungen zu erbringen.
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